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Ausgabe 1-2023 

Sehr geehrte Mandantin, sehr geehrter Mandant,  
 
nachfolgend haben wir in dieser Ausgabe wieder aktuelle Urteile und Neuerungen aus dem Steuer- und 
Wirtschaftsrecht für Sie zusammengestellt.  
 
In eigener Sache 
 
Wir freuen uns, dass wir zum 5. Mal in Folge von der DATEV mit dem Label „Digitale Kanzlei“ aus-
gezeichnet wurden. Unser Dank geht an erster Stelle an unser Team, das diese Auszeichnung mit-
seinem Einsatz möglich gemacht hat und natürlich auch an unsere Mandanten, die den digitalen 
Weg mit uns gemeinsam gehen. 
 

Die DATEV eG vergibt ein Label an Kanzleien, die durch eine konsequente digitale Zusam-
menarbeit mit ihren Mandanten auffallen. Anhand definierter Kriterien prüft die Genossen-
schaft mithilfe einer Software den Grad der Digitalisierung in den Bereichen Rechnungswe-
sen, Steuern und Lohn. Diese Kriterien ändern sich jährlich, weswegen die Kanzleien diesen 
Prozess stets neu durchlaufen müssen. Das Label Digitale DATEV-Kanzlei garantiert somit 
auch, dass die entsprechenden Kanzleien beim Thema Digitalisierung up to date sind. 

 
 
Exzellente Arbeitgeber erkennt man am Siegel. Geprüft und für herausragend befunden! Auch über 
diese Auszeichnung freuen wir uns sehr. 
 

Frühauf & Kollegen Steuerberatungsgesellschaft ist „Exzellenter Arbeitgeber 2023“. Mit die-
sem Qualitätssiegel würdigt der Steuerberaterverband Niedersachsen Sachsen-Anhalt Steu-
erkanzleien und Büros, die ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besonders gute Arbeits-
bedingungen bieten. Wir konnten in allen relevanten Bereichen überzeugen – und dürfen uns 
daher über die Auszeichnung „Exzellenter Arbeitgeber 2023“ freuen. 
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Statistik 
Fast zwei Drittel der Einsprüche beim        
Finanzamt haben Erfolg 
 
Nach einer aktuellen Statistik des Bundesfinanz-
ministeriums haben Steuerzahler im Jahr 2021 
insgesamt 3.047.803 Einsprüche bei den Fi-
nanzämtern eingelegt. Zusammen mit den uner-
ledigten Einsprüchen aus den Vorjahren hatten 
die Finanzämter damit über 5,6 Mio. Einsprüche 
zu bearbeiten. 
 
In fast zwei Drittel der Fälle (63,4 %) waren die 
Steuerzahler mit ihrem Einspruch erfolgreich, so 
dass die Bescheide zu ihren Gunsten geändert 
wurden. Tatsächlich oder zumindest teilweise er-
folglos blieben nach der Statistik nur 16,2 % der 
Einsprüche. In diesen Fällen wurde durch (Teil-) 
Einspruchsentscheidung ganz oder teilweise ab-
schlägig über die Einsprüche entschieden. 19,8 % 
der Einsprüche nahmen die Einspruchsführer zu 
dem selbst wieder zurück. 
Hinweis: Die hohe Erfolgsquote bei den Einsprü-
chen zeigt, dass es sich durchaus lohnen kann, 
Einspruch gegen den eigenen Steuerbescheid 
einzulegen. In die Statistik fallen aber auch „Ein-
spruchserfolge“, die dadurch entstehen, dass der 
Steuerzahler per Einspruch zum Beispiel eigene 
Fehler korrigiert und vergessene absetzbare Kos-
ten nacherklärt. 
 
Steuerbescheide sind zeitnah nach Erhalt auf 
Richtigkeit zu prüfen, denn Einsprüche müssen 
innerhalb eines Monats nach Erhalt des Be-
scheids schriftlich beim jeweils zuständigen Fi-
nanzamt eingehen. 
 
Hinweis: Selbstverständlich prüfen wir Ihre Steu-
erbescheide zeitnah und kümmern uns bei fehler-
haften Bescheiden um Ihren Rechtsschutz. Da 
das Einspruchsverfahren seine Tücken hat, soll-
ten Sie bei Einsprüchen auf unsere Expertise set-
zen. 
 
 

Vermögensverwaltung 
Verluste aus Photovoltaikbetrieb führen zu 
gewerblicher Abfärbung 
 
Freiberuflich, land- und forstwirtschaftlich oder 
vermögensverwaltend tätige Personengesell-
schaften stuft das Finanzamt in vollem Umfang als 
Gewerbebetrieb ein, wenn sie nebenher Einkünfte 
aus einer gewerblichen Tätigkeit erzielen („Abfär-
bung“). Infolge dieser Einordnung fällt häufig Ge-
werbesteuer an. 
 
Hinweis: Nach einer Neuregelung aus dem Jahr 
2019 werden die Einkünfte der 

Personengesellschaft auch dann insgesamt ge-
werblich „eingefärbt“, wenn die originär gewerbli-
chen Einkünfte negativ sind. Mit dieser rückwir-
kenden Regelung hat der Gesetzgeber die Recht-
sprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) von 2018 
außer Kraft gesetzt, nach der Verluste aus einer 
gewerblichen Tätigkeit nicht zur Umqualifizierung 
der vermögensverwaltenden Tätigkeit einer GbR 
führten. 
 
Zu berücksichtigen ist aber eine vom BFH entwi-
ckelte Bagatellgrenze: Die originär gewerbliche 
Tätigkeit einer ansonsten freiberuflich tätigen Per-
sonengesellschaft führt danach nicht zur gewerb-
lichen Umqualifizierung einer im Übrigen freiberuf-
lichen Tätigkeit, wenn die originär gewerblichen 
Nettoumsatzerlöse 
 

· 3 % der Gesamtnettoumsätze der Perso-
nengesellschaft (relative Grenze) und 

 
· zugleich einen Höchstbetrag von 24.500 € 

im Veranlagungszeitraum (absolute 
Grenze) 

 
nicht übersteigen. Jetzt hat der BFH zur Abfärbung 
von Verlusten entschieden: Auch die Einkünfte ei-
ner vermögensverwaltenden GbR sind in gewerb-
liche Einkünfte umzuqualifizieren, wenn die GbR 
originär gewerbliche Verluste oberhalb der Baga-
tellgrenzen erzielt. Im Streitfall hatte eine vermö-
gensverwaltende GbR auf einem von ihr vermiete-
ten Grundstück eine Photovoltaikanlage betrie-
ben, aus der sie gewerbliche Verluste erwirtschaf-
tete. Die GbR erklärte Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung sowie (isoliert davon) gewerbli-
che Verluste aus dem Betrieb der Photovoltaikan-
lage (die oberhalb der Bagatellgrenzen lagen). 
Das Finanzamt ging demgegenüber davon aus, 
dass die GbR ausschließlich gewerbliche Ein-
künfte erzielt hatte. Sie sei mit dem Betrieb der 
Photovoltaikanlage einer gewerblichen Tätigkeit 
nachgegangen, die auf die vermögensverwal-
tende Tätigkeit „abgefärbt“ habe. 
 
Der BFH hat diese Einschätzung bestätigt. Nach 
der Neuregelung führen auch originär gewerbliche 
Verluste zu einer Abfärbung. Die rückwirkende 
Geltung des Gesetzes hat der BFH als verfas-
sungsgemäß beurteilt. Die von der Rechtspre-
chung geschaffenen und von der Finanzverwal-
tung akzeptierten Bagatellgrenzen sind auch bei 
Anwendung der Neuregelung zu beachten. Im 
Streitfall hatten die gewerblichen Verluste die Ba-
gatellgrenzen überschritten, so dass eine gewerb-
liche Abfärbung unvermeidlich war. 
 
Hinweis: Eine gewerbliche Abfärbung lässt sich 
im Vorfeld durch gesellschaftsrechtliche Aus-
weichgestaltungen vermeiden. So kann die ge-
werbliche Tätigkeit auf einen Gesellschafter aus-
gelagert werden, der diese auf eigene Rechnung 
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ausübt, oder es wird eine zivilrechtlich selbstän-
dige gewerbliche Personengesellschaft errichtet. 
Da diese Gestaltungen sorgfältig geplant sein soll-
ten, ist steuerfachkundiger Rat unverzichtbar. 
 

Inflationsausgleichsgesetz 
Zu Kindergeld, Steuertarif und Grundfreibe-
trag gibt es Neuigkeiten 
 
Das Leben ist teurer geworden. Aufgrund von In-
flation und steigenden Lebenshaltungskosten ha-
ben Verbraucher am Monatsende immer weniger 
im Portemonnaie. Um gegenzusteuern, hat der 
Steuergesetzgeber mit dem Inflationsausgleichs-
gesetz für 2023 - und auch bereits für 2024 - an 
etlichen Stellschrauben gedreht: 
 

· Grundfreibetrag: Zum 01.01.2023 wurde 
der Grundfreibetrag auf 10.908 € angeho-
ben (11.604 € im Jahr 2024). Zum Hinter-
grund: Steuerzahler müssen nach Beglei-
chung ihrer Einkommensteuerschulden fi-
nanziell in der Lage sein, ihren notwendi-
gen Lebensunterhalt zu decken. Dieses 
verfassungsrechtliche Gebot wird über die 
steuerlichen Grundfreibeträge umgesetzt, 
die das Existenzminimum steuerfrei stel-
len sollen. 

 
· Einkommensteuertarif: Ebenfalls ange-

passt wurden die Tarifeckwerte des Ein-
kommensteuertarifs. Entsprechend der zu 
erwartenden Inflation wurden diese „nach 
rechts“ verschoben, so dass der Spitzen-
steuersatz von 42 % für das Jahr 2023 
erst ab einem zu versteuernden Einkom-
men von 62.810 € statt bisher ab 58.597 € 
greift. Im Jahr 2024 wird der Spitzensteu-
ersatz dann erst ab 66.761 € einsetzen. 
Der Steuersatz von 45 % - die Reichens-
teuer - gilt unverändert ab einem zu ver-
steuernden Einkommen von 277.826 €.  
 

· Kindergeld und Kinderfreibetrag: Das 
Kindergeld wurde ab dem 01.01.2023 für 
jedes Kind auf 250 € angehoben. Zudem 
ist der Kinderfreibetrag im Jahr 2023 von 
2.810 € auf 3.012 € pro Elternteil gestie-
gen (im Jahr 2024 3.192 € pro Elternteil). 

 

Erwerbscharakter 
Kind in Facharztausbildung begründet kei-
nen Kindergeldanspruch 
 
Eltern erhalten für ein volljähriges Kind bis zu des-
sen 25. Geburtstag Kindergeld, wenn es während 
dieser Zeit noch für einen Beruf ausgebildet wird. 
Eine innerhalb eines Arbeits- oder Dienstverhält-
nisses absolvierte Berufsausbildung wird 

kindergeldrechtlich nur anerkannt, wenn der Aus-
bildungscharakter im Vordergrund steht und 
nicht die Erbringung bezahlter Arbeitsleistung (das 
wäre der Erwerbscharakter). 
 
Unter Rückgriff auf diese Grundsätze hat der Bun-
desfinanzhof (BFH) entschieden, dass für ein voll-
jähriges Kind kein Kindergeldanspruch mehr be-
steht, wenn es sich in der Vorbereitungszeit zur 
Erlangung der Facharztqualifikation befindet. Im 
Urteilsfall hatte die volljährige Tochter der Klägerin 
im Dezember 2020 ihr Medizinstudium abge-
schlossen. Im Januar 2021 begann sie eine Fach-
arztweiterbildung (Weiterbildung zur Kinderärztin) 
mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
in einer Klinik von 42 Stunden. Die Weiterbildung 
sollte mindestens 60 Monate andauern. Die Fami-
lienkasse erkannte der Mutter den Kindergeldan-
spruch für die Zeit der Facharztweiterbildung ab. 
Sie vertrat den Standpunkt, dass die Tochter in 
dieser Zeit keine Berufsausbildung im kindergel-
drechtlichen Sinne mehr absolvierte, da der Er-
werbscharakter überwog. 
 
Der BFH ist dieser Einschätzung gefolgt und hat 
entschieden, dass der Ausbildungscharakter hin-
ter den Erwerbscharakter zurückgetreten war. Die 
Tochter hatte in der Klinik bereits ihre Qualifika-
tion als Ärztin eingesetzt. Die reinen Ausbil-
dungsinhalte hatten sich zudem auf ein jährliches 
Gespräch mit dem anleitenden Arzt und Weiterbil-
dungskurse von 80 Stunden (verteilt über 60 Mo-
nate) beschränkt. Auch aus der Weiterbildungs-
ordnung ergab sich, dass die ärztliche Tätigkeit 
weit stärker im Vordergrund stand als die Ausbil-
dung. Die Qualifikation zur Fachärztin sollte über-
wiegend aufgrund der praktischen Erfahrung aus 
der ärztlichen Tätigkeit und nur in geringerem Um-
fang durch die Vermittlung von theoretischem Wis-
sen und Methodenkompetenz erworben werden. 
Hinzu kam, dass die junge Ärztin ihrem Arbeitge-
ber ihre ärztliche Arbeitsleistung schuldete und die 
Entlohnung kein bloßes Ausbildungsgehalt war. 
 

Ukraine-Krieg 
Regelungen zum erleichterten Spendenab-
zug gelten auch für 2023 
 
Der andauernde Krieg in der Ukraine hat das Bun-
desfinanzministerium veranlasst, die steuerlichen 
Maßnahmen zur Unterstützung der Geschädigten 
zu verlängern. Die Regelungen gelten nunmehr 
für in der Zeit vom 24.02.2022 bis zum 
31.12.2023 erbrachte Hilfeleistungen, die den Op-
fern zugutekommen. Für Spenden auf Sonderkon-
ten, Arbeitslohn- und Sachspenden, Spenden- 
und Hilfsaktionen steuerbegünstigter Körperschaf-
ten sowie für die Unterbringung von Kriegsflücht-
lingen und Zuwendungen aus dem 
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Betriebsvermögen gelten auch in diesem Jahr 
steuerliche Erleichterungen. 
 

Immobilien 
Wohnrechtsbelastung blockiert Ein-
künfteerzielungsabsicht 
 
Wer ein Haus oder eine Wohnung vermieten will, 
ist in der Regel daran interessiert, die laufenden 
Grundstücksaufwendungen möglichst frühzeitig 
als vorweggenommene Werbungskosten bei 
seinen Vermietungseinkünften abzuziehen. Der 
so generierte Verlust kann direkt mit anderen po-
sitiven Einkünften desselben Jahres (z.B. Arbeits-
lohn) verrechnet oder als steuerlicher Verlust vor-
bzw. zurückgetragen werden. 
 
Anders ist das, wenn eine Immobilie durch eine 
Wohnrechtsbelastung zugunsten eines Dritten 
für eine Vermietung „gesperrt“ ist. In diesem Fall 
lassen sich die anfallenden Aufwendungen (noch) 
nicht als vorweggenommene Werbungskosten ab-
ziehen. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) in ei-
nem neuen Beschluss bekräftigt. 
 
Im Streitfall hatte der Kläger eine Immobilie geerbt, 
die mit einem lebenslangen Wohnrecht zugunsten 
seines Vaters belastet war. Letzterer hatte einer 
Vermietung von einzelnen Räumen des Objekts 
nicht zugestimmt und insoweit nicht auf sein 
Wohnrecht verzichtet. Der Kläger wollte die anfal-
lenden Kosten der Immobilie gleichwohl als vor-
weggenommene Werbungskosten bei seinen Ver-
mietungseinkünften abziehen. Er argumentierte, 
dass er nach dem Erlöschen des Wohnrechts eine 
Vermietung beabsichtige. Der BFH hat jedoch be-
stätigt, dass in einem solchen Fall noch keine Ein-
künfteerzielungsabsicht besteht und folglich auch 
kein vorweggenommener Werbungskostenabzug 
möglich ist. 
 

Kindergeld 
Wann bei Wohnungsüberlassungen an Kin-
der eine Selbstnutzung vorliegt 
 
Wenn Immobilien vor Ablauf der zehnjährigen 
Spekulationsfrist veräußert werden, muss der 
realisierte Wertzuwachs als Gewinn aus privaten 
Veräußerungsgeschäften versteuert werden. Da-
gegen ist ein steuerfreier Verkauf auch innerhalb 
der Spekulationsfrist möglich, wenn die Immobilie 
vorher zu eigenen Wohnzwecken genutzt worden 
ist. Die Wohnung oder das Haus muss hierzu nicht 
zwingend der Hauptwohnsitz oder Lebensmittel-
punkt gewesen sein - eine selbstgenutzte Zweit-
wohnung kann ebenfalls steuerfrei veräußert wer-
den. Eine steuerfreistellend wirkende Nutzung zu 
eigenen Wohnzwecken liegt auch vor, wenn die 
Immobilie zuvor unentgeltlich einem Kind, für das 

ein Kindergeldanspruch besteht, überlassen 
wurde. Wird die Immobilie aber anderen Personen 
(z.B. fremden Dritten oder Kindern, für die Eltern 
keinen Kindergeldanspruch haben) überlassen, 
liegt keine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken vor, 
so dass ein steuerfreier Immobilienverkauf inner-
halb der Zehnjahresfrist nicht möglich ist. 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat erneut bekräftigt, 
dass nur Kinder mit Kindergeldanspruch eine Nut-
zung zu eigenen Wohnzwecken begründen kön-
nen. Im Urteilsfall hatten die Eltern im Jahr 2010 
eine Wohnung gekauft, in die zwei ihrer studieren-
den Söhne eingezogen waren (unentgeltliche 
Überlassung). Die Eltern veräußerten die Woh-
nung im Jahr 2016 mit Gewinn. Zweieinhalb Jahre 
zuvor hatten die Zwillingssöhne jedoch ihren 25. 
Geburtstag gefeiert, so dass der Kindergeldan-
spruch für sie erloschen war. 
 
Das Finanzamt besteuerte den Gewinn aus dem 
Wohnungsverkauf als privaten Veräußerungsge-
winn. Die Wohnung sei in den letzten zweieinhalb 
Jahren vor dem Verkauf nicht mehr kindergeld-
rechtlich anerkannten Kindern überlassen wor-
den, so dass keine Nutzung zu eigenen Wohnzwe-
cken mehr vorgelegen habe. Die Eltern hielten 
dem entgegen, dass die gleichwohl bestehende 
Unterhaltsverpflichtung gegenüber ihren Kindern 
dazu führen müsse, dass eine Selbstnutzung an-
zunehmen sei. 
 
Der BFH ist dieser Argumentation nicht gefolgt. 
Bei der Wohnungsüberlassung an Kinder sei ein 
bestehender Kindergeldanspruch notwendig, um 
eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken begrün-
den zu können. 
 

Energiekrise 
Steuerbonus wird auch für den Einbau von 
Kamin- und Kachelöfen gewährt 
 
Wer Handwerker für Renovierungs-, Erhaltungs- 
und Modernisierungsmaßnahmen in seinem Pri-
vathaushalt beauftragt, kann 20 % der Lohnkos-
ten, maximal 1.200 € pro Jahr, von der eigenen 
Einkommensteuer abziehen. Von diesem Steuer-
bonus sind auch die Anfahrts-, Maschinen-, Ent-
sorgungs- und Verbrauchsmittelkosten erfasst, 
nicht aber die Kosten für das Material. 
 
Im Zuge der Energiekrise setzen viele Immobilien-
besitzer auf den Einbau von Kamin- oder Kachel-
öfen. Steuerzahler sollten wissen, dass auch die 
Kosten für eine solche Baumaßnahme unter den 
20%igen Steuerbonus fallen. 
 
Hinweis: Auch die Kosten für Schornsteinfeger-
leistungen sind als Handwerkerleistung abziehbar. 
Dies gilt sowohl für Kehr-, Reparatur- und 
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Wartungsarbeiten als auch für Mess- und Über-
prüfungsarbeiten sowie die Feuerstättenschau. 
 
Da Materialkosten steuerlich nicht gefördert wer-
den, sollte der Handwerker die verschiedenen 
Kostenarten eines Kamineinbaus in seiner Rech-
nung unbedingt getrennt voneinander ausweisen. 
Zudem muss der Auftraggeber für die Handwer-
kerleistung eine Rechnung erhalten und den 
Rechnungsbetrag unbar gezahlt haben. 
 
Um den Steuerbonus zu erhalten, müssen Rech-
nung und Zahlungsnachweis nicht von vornherein 
der Einkommensteuererklärung beigelegt werden. 
Es genügt, wenn zunächst nur die Kosten abge-
rechnet und die Nachweise auf explizite Nach-
frage des Finanzamts nachgereicht werden. 
 

Berufsrecht 
Wann darf sich eine Praxis mit einer betei-
ligten Ärztin „Zentrum“ nennen? 
 
Das Landesberufsgericht für Ärzte in Stuttgart 
(LBGÄ) hat sich jüngst mit der Frage auseinander-
gesetzt, unter welchen Voraussetzungen eine 
Einzelpraxis als „Zentrum“ beworben werden 
darf und wann im Gegensatz dazu eine berufs-
rechtswidrige Heilmittelwerbung vorliegt. 
 
Die Klägerin ist eine auf Neurochirurgie speziali-
sierte Ärztin mit Einzelpraxis. Sie ist auf die Be-
handlung von Wirbelsäulenbeschwerden speziali-
siert und führte zwischen 200 und 260 Operatio-
nen jährlich durch - überwiegend zur Behandlung 
von Bandscheibenvorfällen und Stenosen – sowie 
etwa 25 spezielle Operationen des Iliosakralge-
lenks. Die Ärztin war in ihrer Region die Einzige, 
die diese Behandlung anbot. Diagnose und Nach-
versorgung der Patienten erfolgten (auch bei sta-
tionären Operationen) durch die Ärztin. Ihre Praxis 
bewarb sie mit dem Begriff „Wirbelsäulenzent-
rum“. Die Bezirksärztekammer wies die Ärztin da-
rauf hin, dass die Bezeichnung als Zentrum die 
Beteiligung von mindestens zwei Ärzten voraus-
setze, und verbot ihr die Bewerbung ihrer Praxis 
als „Wirbelsäulenzentrum“. 
 
Sowohl das Bezirksberufsgericht als auch das 
LBGÄ gaben der Ärztin jedoch recht. Die Gerichte 
begründeten die Entscheidung damit, dass sich 
der Begriff eines Zentrums im Sprachgebrauch 
durch die Jahre gewandelt habe. Entscheidend sei 
nicht nur die Größe der Praxis, sondern ob eine 
Spezialisierung vorliege, die eine eigene medizini-
sche Fachrichtung oder Facharztbezeichnung, ei-
nen Ort der Konzentration oder von besonderer 
Bedeutung darstelle. Die Gerichte führten eine 
Vielzahl von Einzelpraxen in verschiedenen Bun-
desländern an, die sich bereits als Zentren be-
zeichneten. Die Praxis der Ärztin stelle eine 

zentrale Einrichtung zur Behandlung von Wirbel-
säulen dar und habe insoweit besondere Bedeu-
tung für die Versorgung. Auch die Außendarstel-
lung der Einrichtung vermittle nicht den Eindruck, 
dass in dem Zentrum mehrere Ärzte tätig seien. 
 
Hinweis: Entscheidend für die Frage, ob eine Ein-
zelpraxis sich als Zentrum beschreiben darf, sind 
die von ihr angebotenen, gebündelten Kompeten-
zen sowie die regionale Bedeutung für die Versor-
gung der Patienten. 
 

FAQ 

Praxisrelevante Informationen zur Inflati-
onsausgleichsprämie 
 
Arbeitgeber können die Inflationsausgleichsprä-
mie (IAP) bis zu einem Betrag von 3.000 € in der 
Zeit vom 26.10.2022 bis zum 31.12.2024 steuer- 
und sozialversicherungsfrei an ihre Arbeitnehmer 
auszahlen. Dabei ist Folgendes zu beachten: 
 

· Die Steuerbefreiung der IAP gilt für alle 
Arbeitnehmer im steuerlichen Sinne und 
damit auch für pauschalbesteuerte Aushil-
fen sowie anzuerkennende Arbeitsver-
hältnisse mit Angehörigen. Der Beginn 
und die Dauer des Arbeitsverhältnisses 
sind für die Steuerbefreiung nicht von Be-
deutung. Die Auszahlung muss jedoch im 
oben genannten Begünstigungszeitraum 
erfolgen. 

· Die Steuerbefreiung gilt bis zur Höhe von 
insgesamt 3.000 € auch für mehrere (Teil-
)Leistungen, die der Arbeitgeber dem Ar-
beitnehmer gewährt. Auch eine Auszah-
lung in monatlichen Teilbeträgen ist mög-
lich. Die Teilleistungen müssen nicht auf 
einer einheitlichen Entscheidung über die 
Gewährung beruhen. Sie können jeweils 
eigenständig beschlossen oder vereinbart 
werden. 

· Die Steuerbefreiung kann bis zu 3.000 € 
je Dienstverhältnis - also auch für aufei-
nanderfolgende oder nebeneinander be-
stehende Dienstverhältnisse - gesondert 
in Anspruch genommen werden. Dies gilt 
auch bei mehreren Dienstverhältnissen 
mit unterschiedlichen Arbeitgebern ver-
bundener Unternehmen. Der Arbeitgeber 
braucht somit nicht zu prüfen, ob der Ar-
beitnehmer eine Prämie bereits aus ei-
nem anderen Dienstverhältnis erhalten 
hat. 

· Knüpft der Arbeitgeber die Zahlung der 
IAP an Bedingungen (z.B. den Fortbe-
stand des Dienstverhältnisses mit der 
Möglichkeit der Rückforderung bei vorzei-
tiger Kündigung), sind Bedingungen 
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dieser Art für die Steuerfreiheit unschäd-
lich, und zwar unabhängig davon, ob sie 
arbeitsrechtlich zulässig sind. 

· Leistungen des Arbeitgebers, die auf ei-
ner vertraglichen Vereinbarung mit dem 
Arbeitnehmer oder auf einer anderen 
rechtlichen Verpflichtung beruhen, kön-
nen nicht nachträglich in eine steuerfreie 
IAP umgewandelt oder umgewidmet wer-
den. 

· Die Steuerbefreiung des Corona-Pflege-
bonus von bis zu 4.500 € gilt für Zahlun-
gen des Arbeitgebers bis zum 31.12.2022 
(für Leistungen nach § 150c Sozialgesetz-
buch XI bis zum 31.05.2023). Die Steuer-
befreiung der IAP gilt für Zahlungen ab 
dem 26.10.2022, so dass es bis zum Jah-
resende 2022 zu einer zeitlichen Über-
schneidung kommen konnte. Unter den 
weiteren Voraussetzungen der beiden 
Vorschriften können beide Steuerbefrei-
ungen in diesem Zeitraum nebeneinander 
in Anspruch genommen werden. 

· Die steuerfreie IAP unterliegt nicht dem 
Progressionsvorbehalt, erhöht also regel-
mäßig nicht den persönlichen Einkom-
mensteuersatz. Sie ist weder vom Arbeit-
geber in der Lohnsteuerbescheinigung 
auszuweisen noch vom Arbeitnehmer in 
seiner Einkommensteuererklärung anzu-
geben. Sie ist jedoch im Lohnkonto aufzu-
zeichnen, so dass sie bei einer Lohn-
steuer-Außenprüfung als solche erkenn-
bar ist und die zutreffende Anwendung der 
Steuerbefreiung bei Bedarf geprüft wer-
den kann. Der Zusammenhang der Leis-
tungsgewährung mit der Inflation kann 
sich aus einzel- oder tarifvertraglichen 
Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer, aus ähnlichen Verein-
barungen, aus Erklärungen des Arbeitge-
bers oder aus einer gesetzlichen Rege-
lung (z.B. Besoldungsgesetz) ergeben. 

 

Jahressteuergesetz 2022 

Photovoltaikanlagen weitgehend steuerfrei 
gestellt 
 
Mit dem Jahressteuergesetz 2022 hat der Steuer-
gesetzgeber bürokratische Hürden bei der Errich-
tung und beim Betrieb von Photovoltaikanlagen 
abgebaut: Seit dem 01.01.2023 fällt auf die Liefe-
rung einer Photovoltaikanlage keine Umsatz-
steuer mehr an, wenn diese auf einem Wohnge-
bäude oder in dessen Nähe installiert wird. Es gilt 
dann ein Umsatzsteuersatz von 0 %. Anlagenbe-
treiber müssen somit keinen bürokratischen Auf-
wand mehr betreiben, um sich die beim 

Anlagenkauf gezahlte Umsatzsteuer als Vorsteuer 
vom Finanzamt zurückerstatten zu lassen. 
 
Hinweis: Sofern eine Photovoltaikanlage vom 
Verkäufer auch installiert wird, ist steuerlich der 
Zeitpunkt maßgeblich, zu dem die Anlage vollstän-
dig installiert ist. Wer also 2022 erst eine teilfertige 
Anlage auf dem Dach hatte, kann sich bei Fertig-
stellung im neuen Jahr noch den Nullsteuersatz für 
die komplette Anlage sichern. Installiert der Ver-
käufer die Photovoltaikanlage nicht selbst, kommt 
es steuerlich auf den Zeitpunkt an, zu dem die 
Photovoltaikanlage vollständig geliefert worden 
ist. Durch eine spätere Installation kann der Liefer-
termin bei solchen Anlagen somit nicht hinausge-
zögert werden, so dass bei Lieferung im Jahr 2022 
noch 19 % Umsatzsteuer berechnet werden. 
 
Der neue Nullsteuersatz gilt für alle Komponenten 
einer Photovoltaikanlage. Darüber hinaus fällt in 
der Regel auch bei der Stromeinspeisung künftig 
keine Umsatzsteuer mehr an. Etwas anderes gilt 
nur, wenn der Betreiber auf die Anwendung der 
„Kleinunternehmerregelung“ verzichtet, wofür 
nach der neuen Rechtslage aber sehr viel seltener 
ein Grund bestehen sollte.  
 
Zudem bleiben jetzt auch die Einspeisevergütun-
gen bei der Einkommensteuer außen vor. Diese 
neue Steuerbefreiung gilt bereits für das Steuer-
jahr 2022, also rückwirkend. Sie erfasst Photovol-
taikanlagen, die im Bereich von Einfamilienhäu-
sern (einschließlich Dächern von Garagen und 
Carports und anderer Nebengebäude) oder nicht 
Wohnzwecken dienenden Gebäuden (z.B. Gewer-
beimmobilien) installiert sind und eine installierte 
Gesamtbruttoleistung von bis zu 30 kWp haben. 
Die Grenze liegt bei 15 kWp pro Gewerbe- und 
Wohneinheit für „Mischgebäude“. 
 
Hinweis: Die Steuerbefreiung für die Einnahmen 
führt aber auch dazu, dass nun alle Ausgaben für 
eine Photovoltaikanlage (einschließlich der Ab-
schreibung) einkommen steuerlich nicht mehr ab-
ziehbar sind. 
 

Absage 

Wann Ausfallpauschalen für entfallene Arzt-
termine zulässig sind 
 
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat über die Zuläs-
sigkeit von Ausfallpauschalen für kurzfristig abge-
sagte Termine zur Behandlung minderjähriger 
Kinder entschieden. Im Urteilsfall sollte eine Mut-
ter eine Ausfallpauschale für zwei Termine ihrer 
Kinder bei einer Ergotherapie in Höhe von 50 € 
zahlen. Aufgrund von Erkältungssymptomen und 
in Anbetracht einer möglichen Corona-Infektion ei-
nes ihrer Kinder hatte sie am Morgen vor den 
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Terminen – also weniger als 24 Stunden zuvor - 
die Termine abgesagt. Zu Beginn der Behandlung 
hatte sie jedoch ein Formular unterzeichnet, in 
dem stand, dass sie eine Ausfallpauschale zu 
entrichten habe, wenn sie weniger als 24 Stunden 
vorher absage. Sie weigerte sich, diese Pauschale 
zu leisten, und bezog sich auf die seinerzeit gel-
tende Corona-Schutzverordnung des Landes 
Nordrhein- Westfalen. Diese verböte alle körper-
nahen Dienstleistungen, bei denen ein Mindestab-
stand von 1,5 m nicht eingehalten werden könne; 
therapeutische Maßnahmen dürften nur durchge-
führt werden, sofern ein ärztliches Attest deren 
Notwendigkeit bestätige. Ein solches Attest lag für 
die Kinder der Beklagten aber nicht vor. 
 
Der BGH hat der Beklagten recht gegeben und die 
Klage abgewiesen. Ein Zahlungsanspruch der Er-
gotherapeutin in Verbindung mit der vereinbarten 
Ausfallpauschale bestehe nicht. Ein Anspruch 
setze voraus, dass die Beklagte mit der Annahme 
der ihr angebotenen Leistung in Verzug geraten 
wäre. Ein solcher Verzug könne erst dann eintre-
ten, wenn der Ergotherapeutin die Leistungser-
bringung überhaupt möglich sei. Aufgrund der da-
mals geltenden Corona-Schutzverordnung sei das 
jedoch nicht der Fall gewesen. 
 
Hinweis: Im konkreten Fall bestand zwar kein An-
spruch auf die Ausfallpauschale - der BGH deutete 
jedoch an, dass eine solche Pauschale durchaus 
zulässig sei. Voraussetzung hierfür sei, dass für 
den Patienten ersichtlich werde, dass der Termin 
eine bindende Vereinbarung beinhalte, die nicht 
nur internen Organisationszwecken diene, son-
dern dem Interessenausgleich beider Parteien. 
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